
 

 
 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 03.06.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Stadt Oberhausen 
Oberbürgermeister Klaus Wehling 
Telefax 0208 825 2755 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Ihren diensthabenden Mitarbeiter des Bereitschaftsdienstes des 
Ordnungsamtes am 03.06.2007 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Wehling! 

An der Roßbachstraße befindet sich ein öffentlicher Bolzplatz. Ein Bolzplatz ist ein kleiner Fußball-
platz, der von einem scheppernden Ballfanggitter eingefaßt ist. Auf den Bolzplätzen unserer Stadt 
dürfen Kinder bis zu 14 Jahren werktags von 9 bis 13 und von 15 bis 20 Uhr Fußball spielen. 

Am Sonntag, dem 03.06.2007, wurde auf dem abgeschlossenen Bolzplatz durch Heranwachsende 
und Kinder, die das Gitter überklettert hatten, wiederholt zur Ruhezeit mit großer Lärmentwicklung 
gebolzt. Um 12:56, 14:07 und 16:24 Uhr verständigte ich die Polizei. 

Der Dienstgruppenleiter der polizeilichen Leitstelle entschied jeweils, daß dies Einsätze für den 24-
Stunden-Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes der Stadt Oberhausen seien. Es ist nämlich so, daß 
originär nicht die Polizei, sondern die Stadt Oberhausen dafür zuständig ist, bei Verstößen gegen die 
Ruhezeiten einzuschreiten. Dies ist Ihnen aus Gesprächen und Vereinbarungen mit dem Polizeiprä-
sidium Oberhausen bekannt. Die Polizei schreitet bei Störungen der Ruhezeiten nur dann ein, wenn 
Hilfe von der originär zuständigen Behörde – der Stadt Oberhausen – nicht oder nicht rechtzeitig zu 
erwarten ist. 

Der Dienstgruppenleiter der polizeilichen Leitstelle benachrichtigte zu den obengenannten Zeiten 
jeweils Ihren Bereitschaftsbeamten und erreichte ihn auch. Ihr Beamter kam jedoch kein einziges 
Mal zum Bolzplatz. Bis zum Abend mußten die Anwohner die Ruhestörung hinnehmen. 

Wir verlangen Aufklärung: Wieso nahm Ihr Bereitschaftsbeamter den Einsatz an der Roßbachstraße 
nicht wahr, obwohl er dafür zuständig war? 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 



 

 
 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 04.08.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Telefax 0211 475 2671 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.06.2007 gegen Herrn R. S. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Stadt Oberhausen weigert sich, die beigefügte Dienstaufsichtsbeschwerde zu beantworten. 

Ich beantrage, daß Sie die Stadt Oberhausen nun auffordern, die Dienstaufsichtsbeschwerde zu prü-
fen und mir das Ergebnis schriftlich mitzuteilen (siehe Bundesverfassungsgericht 1 BvR 162/51). 

Wegen meiner noch laufenden Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft möchte ich Sie bitten, 
die Mitarbeiterinnen Frau Miriam Tien und Frau Dr. Natascha Linzenich nicht mehr mit meinem 
Anliegen zu betrauen. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
Anlage (1 Seite) 



 

 

 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 04.08.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Telefax 0211 475 2671 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.06.2007 gegen Herrn R. S. 

2. Zustellung am 10.09.2007 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Stadt Oberhausen weigert sich, die beigefügte Dienstaufsichtsbeschwerde zu beantworten. 

Ich beantrage, daß Sie die Stadt Oberhausen nun auffordern, die Dienstaufsichtsbeschwerde zu prü-

fen und mir das Ergebnis schriftlich mitzuteilen (siehe Bundesverfassungsgericht 1 BvR 162/51). 

Wegen meiner noch laufenden Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft möchte ich Sie bitten, 

die Mitarbeiterinnen Frau Miriam Tien und Frau Dr. Natascha Linzenich nicht mehr mit meinem 

Anliegen zu betrauen. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 

Anlage (1 Seite) 



 

 

 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 04.08.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Telefax 0211 475 2671 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.06.2007 gegen Herrn R. S. 

3. Zustellung am 06.10.2007 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Stadt Oberhausen weigert sich, die beigefügte Dienstaufsichtsbeschwerde zu beantworten. 

Ich beantrage, daß Sie die Stadt Oberhausen nun auffordern, die Dienstaufsichtsbeschwerde zu prü-

fen und mir das Ergebnis schriftlich mitzuteilen (siehe Bundesverfassungsgericht 1 BvR 162/51). 

Wegen meiner noch laufenden Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft möchte ich Sie bitten, 

die Mitarbeiterinnen Frau Miriam Tien und Frau Dr. Natascha Linzenich nicht mehr mit meinem 

Anliegen zu betrauen. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 

Anlage (1 Seite) 
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Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 03.11.2007 

 Tel. 0176 51589575 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Herren Jürgen Büssow/Jürgen Riesenbeck 

Regierungspräsident/Regierungsvizepräsident 

Telefax 0211 475 2956 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.11.2005 gegen Herrn R. S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 12.12.2005 gegen Herrn R. S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13.12.2005 gegen Herrn J. R. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 14.12.2005 gegen Herrn H. K. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 18.04.2006 gegen Herrn R. S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 24.04.2006 gegen Herrn A. P. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 15.03.2007 gegen Herrn T.S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 16.03.2007 gegen Herrn J.R. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13.04.2007 gegen Herrn R.S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.06.2007 gegen Herrn R.S. 

Ihr Schreiben vom 30.10.2007 

Sehr geehrter Herr Büssow! Sehr geehrter Herr Riesenbeck! 

1. Nach Artikel 17 des Grundgesetzes und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (1 BvR 

162/51) muß eine Dienstaufsichtsbeschwerde sachlich geprüft und dem Petenten die Art ihrer Erle-

digung mitgeteilt werden. 

2. Zu der Beschwerde vom 03.11.2005 teilte mir die Stadt Oberhausen mit Schreiben vom 

13.12.2005 mit, ich sei nicht selbst betroffen und daher werde die Beschwerde inhaltlich nicht be-

antwortet. 

3. Damit ist die Dienstaufsichtsbeschwerde also nicht beantwortet, denn die Beantwortung wurde ja 

abgelehnt, weil ich nicht betroffen sei. 

4. Darauf lieferte ich der Stadt Oberhausen und der Bezirksregierung Düsseldorf die Vollmacht der 

Familie Geiselbacher vom 08.05.2006 nach. Nach § 14 Verwaltungsverfahrensgesetz kann sich je-

der Bürger durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Damit war spätestens ab diesem Zeit-

punkt klar, daß sich die betroffene Familie Geiselbacher selbst beschwerte, mittels des Bevollmäch-

tigten Bomanns. 

5. Trotzdem haben wir die mit Schreiben vom 13.12.2005 abgelehnte inhaltliche Antwort der Stadt 

Oberhausen nicht bekommen. Es blieb beim ablehnenden Schreiben vom 13.12.2005. Damit ver-

stößt die Stadt gegen geltendes Recht (s. o. Punkt 1.). 

6. Ebenso verhält es sich mit den übrigen Dienstaufsichtsbeschwerden vom 12.12.2005, 13.12.2005, 

14.12.2005, 18.04.2006, 24.04.2006, 15.03.2007, 16.03.2007, 13.04.2007 und 03.06.2007. Auch 

hier ging keine Antwort der Stadt Oberhausen ein. Hier blieb es ebenfalls beim Schreiben vom 

13.12.2005, mit dem eine Beantwortung abgelehnt wurde (s. o. Punkt 2.). 

Auch die Beschwerden, bei denen Familie Bomanns selbst betroffen ist (Bolzplatz Roßbachstraße), 

wurden nicht beantwortet. 
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Familie Geiselbacher und Familie Bomanns haben bis dato von der Stadt Oberhausen genau die 

Antwort bekommen, die sie bekommen hätten, wenn sie nicht betroffen wären: nämlich gar keine (s. 

o. Punkt 3.). 

Von der Stadt Oberhausen bekommt man also keine Stellungnahme, wenn man nicht betroffen ist. 

Und wenn man doch betroffen ist? Richtig: dann bekommt man auch keine Antwort. 

7. Ihre Mitarbeiter Miriam Tien, Dr. Natascha Linzenich und Dr. Patrick Ebbing haben bis heute 

nicht dafür gesorgt, daß die Stadt Oberhausen zu den Beschwerden inhaltlich Stellung nimmt (s. o. 

das ablehnende Schreiben vom 13.12.2005!). 

8. Dr. Linzenich und Miriam Tien wandten als Amtsträger bei der Entscheidung einer Rechtssache 

geltendes Recht falsch an, zum Vorteil der Stadt Oberhausen und zum Nachteil der Familien Bo-

manns und Geiselbacher. Sie setzten sich über Artikel 17 des Grundgesetzes, das Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts 1 BvR 162/51 und § 14 Verwaltungsverfahrensgesetz hinweg. Sie taten dies 

nicht irrtümlich, sondern mit vollem Wissen. 

9. Die Stadt Oberhausen weigerte sich, die Namen der Bereitschaftsbeamten offenzulegen, die nicht 

am Bolzplatz einschritten. Auch hier verstieß die Stadt gegen geltendes Recht. Miriam Tien und Dr. 

Linzenich blieben beharrlich untätig und forderten die Stadt nicht zur Preisgabe der Namen auf. Ich 

habe die Namen inzwischen über ein Gerichtsverfahren ans Licht gebracht. Ich brauchte dazu noch 

nicht einmal eine Vollmacht der Familie Geiselbacher. Unglaublich: Ihre Mitarbeiterinnen enthiel-

ten den Betroffenen und Geschädigten selbst Daten vor, die jeder Außenstehende erfahren darf! 

Rechtsstaatlichkeit und Transparenz sind für Dr. Linzenich und Miriam Tien Fremdwörter. 

10. Sie, Herr Riesenbeck, fühlen sich als stellvertretender Behördenleiter nun berufen, Ihre Bedien-

steten in Schutz zu nehmen. Bedienstete wohlgemerkt, die sich nicht an Recht und Gesetz halten (s. 

o.). Sie sprechen von Fürsorge für Ihre Mitarbeiter. Die betroffenen Bürger klammern Sie aus Ihren 

Betrachtungen aus. Sie wollen den Eindruck erwecken, Ihre Mitarbeiter seien die Geschädigten und 

nicht die Familien Geiselbacher und Bomanns. 

Sie beschweren sich darüber, daß ich Ihnen Post zustelle und Sie an unerledigte (s. o. 7.!) Verfahren 

erinnere. Was wollen Sie mit Ihrem Brief erreichen? Sollen wir freiwillig auf unser grundgesetzlich 

verbrieftes Petitionsrecht verzichten? Es sind Ihre Bediensteten Dr. Linzenich, Miriam Tien und Dr. 

Patrick Ebbing, die dem Abschluß unseres Schriftverkehrs im Weg stehen, denn sie fordern die 

Stadt Oberhausen nicht zur Stellungnahme auf (siehe oben Punkt 2.). 

Es steht gar nicht in meiner Macht, den begonnenen Schriftverkehr zu beenden, bevor mir eine in-

haltliche Antwort der Stadt Oberhausen vorliegt (die mit Schreiben vom 13.12.2005 abgelehnt 

wurde, s. o. Punkt 2.). Mit jedem mißachteten Empfang meiner Anträge laden Ihre Mitarbeiter mehr 

Schuld auf sich. 

Das Innenministerium Nordrhein-Westfalen erhält eine Durchschrift dieses Schreibens. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 



 

 

 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 04.08.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Telefax 0211 475 2671 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.06.2007 gegen Herrn R. S. 

4. Zustellung am 03.11.2007 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Stadt Oberhausen weigert sich, die beigefügte Dienstaufsichtsbeschwerde zu beantworten. 

Ich beantrage, daß Sie die Stadt Oberhausen nun auffordern, die Dienstaufsichtsbeschwerde zu prü-

fen und mir das Ergebnis schriftlich mitzuteilen (siehe Bundesverfassungsgericht 1 BvR 162/51). 

Wegen meiner noch laufenden Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft möchte ich Sie bitten, 

die Mitarbeiterinnen Frau Miriam Tien und Frau Dr. Natascha Linzenich nicht mehr mit meinem 

Anliegen zu betrauen. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 

Anlage (1 Seite) 



 

 

 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 04.08.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Telefax 0211 475 2671 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.06.2007 gegen Herrn R. S. 

5. Zustellung am 03.12.2007 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Stadt Oberhausen weigert sich, die beigefügte Dienstaufsichtsbeschwerde zu beantworten. 

Ich beantrage, daß Sie die Stadt Oberhausen nun auffordern, die Dienstaufsichtsbeschwerde zu prü-

fen und mir das Ergebnis schriftlich mitzuteilen (siehe Bundesverfassungsgericht 1 BvR 162/51). 

Wegen meiner noch laufenden Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft möchte ich Sie bitten, 

die Mitarbeiterinnen Frau Miriam Tien und Frau Dr. Natascha Linzenich nicht mehr mit meinem 

Anliegen zu betrauen. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 

Anlage (1 Seite) 



 

 

 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 

 46149 Oberhausen 

 04.08.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Telefax 0211 475 2671 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.06.2007 gegen Herrn R. S. 

6. Zustellung am 04.01.2008 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Stadt Oberhausen weigert sich, die beigefügte Dienstaufsichtsbeschwerde zu beantworten. 

Ich beantrage, daß Sie die Stadt Oberhausen nun auffordern, die Dienstaufsichtsbeschwerde zu prü-

fen und mir das Ergebnis schriftlich mitzuteilen (siehe Bundesverfassungsgericht 1 BvR 162/51). 

Wegen meiner noch laufenden Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft möchte ich Sie bitten, 

die Mitarbeiterinnen Frau Miriam Tien und Frau Dr. Natascha Linzenich nicht mehr mit meinem 

Anliegen zu betrauen. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 

Anlage (1 Seite) 
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 04.08.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Telefax 0211 475 2671 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.06.2007 gegen Herrn R. S. 

7. Zustellung am 26.01.2008 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Stadt Oberhausen weigert sich, die beigefügte Dienstaufsichtsbeschwerde zu beantworten. 

Ich beantrage, daß Sie die Stadt Oberhausen nun auffordern, die Dienstaufsichtsbeschwerde zu prü-

fen und mir das Ergebnis schriftlich mitzuteilen (siehe Bundesverfassungsgericht 1 BvR 162/51). 

Wegen meiner noch laufenden Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft möchte ich Sie bitten, 

die Mitarbeiterinnen Frau Miriam Tien und Frau Dr. Natascha Linzenich nicht mehr mit meinem 

Anliegen zu betrauen. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 

Anlage (1 Seite) 
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 46149 Oberhausen 
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Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Telefax 0211 475 2671 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.06.2007 gegen Herrn R. S. 

8. Zustellung am 23.02.2008 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Stadt Oberhausen weigert sich, die beigefügte Dienstaufsichtsbeschwerde zu beantworten. 

Ich beantrage, daß Sie die Stadt Oberhausen nun auffordern, die Dienstaufsichtsbeschwerde zu prü-

fen und mir das Ergebnis schriftlich mitzuteilen (siehe Bundesverfassungsgericht 1 BvR 162/51). 

Wegen meiner noch laufenden Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft möchte ich Sie bitten, 

die Mitarbeiterinnen Frau Miriam Tien und Frau Dr. Natascha Linzenich nicht mehr mit meinem 

Anliegen zu betrauen. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 

Anlage (1 Seite) 
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Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Telefax 0211 475 2671 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.06.2007 gegen Herrn R. S. 

9. Zustellung am 23.03.2008 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Stadt Oberhausen weigert sich, die beigefügte Dienstaufsichtsbeschwerde zu beantworten. 

Ich beantrage, daß Sie die Stadt Oberhausen nun auffordern, die Dienstaufsichtsbeschwerde zu prü-

fen und mir das Ergebnis schriftlich mitzuteilen (siehe Bundesverfassungsgericht 1 BvR 162/51). 

Wegen meiner noch laufenden Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft möchte ich Sie bitten, 

die Mitarbeiterinnen Frau Miriam Tien und Frau Dr. Natascha Linzenich nicht mehr mit meinem 

Anliegen zu betrauen. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 

Anlage (1 Seite) 
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Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Telefax 0211 475 2671 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.06.2007 gegen Herrn R. S. 

10. Zustellung am 19.04.2008 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Stadt Oberhausen weigert sich, die beigefügte Dienstaufsichtsbeschwerde zu beantworten. 

Ich beantrage, daß Sie die Stadt Oberhausen nun auffordern, die Dienstaufsichtsbeschwerde zu prü-

fen und mir das Ergebnis schriftlich mitzuteilen (siehe Bundesverfassungsgericht 1 BvR 162/51). 

Wegen meiner noch laufenden Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft möchte ich Sie bitten, 

die Mitarbeiterinnen Frau Miriam Tien und Frau Dr. Natascha Linzenich nicht mehr mit meinem 

Anliegen zu betrauen. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 

Anlage (1 Seite) 
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